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Standesamt Marzahn-Hellersdorf
Bezirksamt Marzahn - Hellersdorf

Anschrift
Alice-Salomon-Platz 3
12627 Berlin

Postanschrift

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 90293-2183
Internet:
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fu
er-buergerdienste/standesamt/
E-Mail: standesamt@ba-mh.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten

Verkehrsanbindungen

Bus
  0.1km U Hellersdorf
    195, N5, U5
  0.2km U Hellersdorf [Pos. 6]
    U5

Tram
  0.1km U Hellersdorf
    18, M6

Sonstige Hinweise zum Standort

Vaterschaftsanerkennung

Aufgrund personeller Engpässe können im Standesamt Marzahn-Hellersdorf
voraussichtlich bis auf Weiteres keine Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung
entgegengenommen werden.
Zuständig für die Entgegennahme einer solchen Erklärung sind auch Jugendämter
und Notare. Dort können Sie zusätzlich, wenn gewünscht, Erklärungen zum

http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt/
mailto:standesamt@ba-mh.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Hellersdorf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Hellersdorf%20%28Berlin%29%20%5BPos.%206%5D&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Hellersdorf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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gemeinsamen Sorgerecht abgeben.
Auf der Internetseite des Jugendamtes Marzahn-Hellersdorf gibt es dazu
ausführliche Informationen.

Sterbefälle anzeigen

Bestattungsunternehmen können dienstags und donnerstags jeweils von 11:30 Uhr
bis 12:15 Uhr die gesonderte Terminsprechzeit nutzen. Bitte vereinbaren Sie vorab
einen Termin auf unserer neuen Internetseite, um Sterbefälle anzuzeigen!

Geburtsurkunden - Erstbeurkundung

Die Zusendung von Geburtsurkunden für die Erstbeurkundung Neugeborener
erfolgt ausschließlich auf dem Postweg. Gegebenenfalls erforderliche
Rücksprachen zur Bearbeitung, z.B. Nachreichung notwendiger Unterlagen,
erfolgen ausschließlich telefonisch oder per Post.

Erreichbarkeit (telefonisch)

Für dringende Fragen erreichen Sie das Standesamt montags und donnerstags
jeweils von 09:00 bis 10:00 Uhr telefonisch unter (030) 90293-2177. Bitte beachten
Sie, dass die angegebene Telefonnummer außerhalb der telefonischen
Sprechzeiten nicht erreichbar ist.

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/sorgerecht-und-unterhalt/artikel.275807.php
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/sorgerecht-und-unterhalt/artikel.275807.php
https://service.berlin.de/standort/331107/
https://service.berlin.de/standort/331107/
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Namensrechtliche Erklärung -
Hinzufügung/Widerruf eines Namens zum
Ehenamen oder Lebenspartnerschaftsnamen
Haben die Eheschließenden oder das sich bereits in einer Lebenspartnerschaft
befindliche Paar einen gemeinsamen Ehe-/Lebenspartnerschaftsnamen bestimmt,
dann kann Der-/Diejenige dessen Name nicht Ehe-/Lebenspartnerschaftsname
wurde, seinen/ihren Geburtsnamen oder den aktuell geführten Familiennamen dem
Ehe-/Lebenspartnerschaftsnamen durch Hinzufügung als Begleitnamen anfügen
oder voranstellen (Doppelname). Die beiden Namen werden dann durch einen
Bindestrich miteinander verbunden. Besteht der Geburtsname oder bisherige Name
bereits aus mehreren Namen, so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden.

Die Erklärung kann gleichzeitig mit der Ehenamensbestimmung oder auch zu
einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden. Auch nach der Auflösung der Ehe
oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft kann der/die verwitwete oder
geschiedene Ehegattin/Ehegatte oder Partner/Partnerin von der Hinzufügung eines
Begleitnamens Gebrauch machen, solange er/sie den
Ehenamen/Lebenspartnerschaftsnamen führt.

Die Erklärung kann einmalig widerrufen werden, eine erneute Hinzufügung ist dann
nicht noch einmal möglich.

Wurde die Ehe im Ausland geschlossen oder die Lebenspartnerschaft im Ausland
begründet und wurde ein Ehe-/Lebenspartnerschaftsname bestimmt, ist auch dann
eine Erklärung über die Hinzufügung eines Begleitnamens möglich.

Voraussetzungen
Ein Ehe-/Lebenspartnerschaftsname wurde bereits bestimmt
Die erklärende Person führt einen Ehe-/Lebenspartnerschaftsnamen, der nur
aus einem Namen besteht.
Erklärung zur Namensführung
Die Erklärung kann nur von der Person abgegeben werden, deren Name nicht
Ehe-/Lebenspartnerschaftsname geworden ist.
Dokumente in deutscher Sprache

Sollten die erforderlichen Unterlagen / Urkunden nicht in deutscher
Sprache vorliegen, so müssen diese durch eine/n in Deutschland
beeidigte/n Dolmetscher/in übersetzt werden (unter "Weiterführende
Informationen").
Für einige Länder ist zudem eine Überbeglaubigung (Apostille oder
Legalisation) erforderlich. Die Apostille (von der zuständigen
Heimatbehörde im Heimatland ausgestellt) oder die Legalisation (von
der deutschen Botschaft ausgestellt) muss direkt auf dem Original
angebracht oder damit verbunden sein (mehr unter "Weiterführende
Informationen").
Bei Urkunden, die im Original in arabisch, griechisch, hebräisch oder
kyrilisch ausgestellt wurden, muss die Übersetzung von
Personennamen (wie Vor- und Familiennamen, Geburtsnamen)
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zwingend nach den Transliterationsnormen (ISO 9-1995 / ISO 843 / DIN
31634 / ELOT 734 usw.) erfolgen.

Dokumente im Original
Sämtliche erforderliche Unterlagen/ Urkunden müssen dem zuständigen
Standesamt in der Regel im Original vorliegen. Urkunden dürfen nicht
verändert und/oder perforiert/laminiert werden.
Es wurde ein Begleitname zum Ehenamen bestimmt
Die erklärende Personn führt einen Ehe-/Lebenspartnerschaftsnamen mit
Begleitnamen (Doppelname)

Erforderliche Unterlagen
Gültiger und unterschriebener Personalausweis oder Reisepass
Vorzulegen von der erklärenden Person.
Eheurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde
Die Ehe-/Lebenspartnerschafts-Namensführung muss aus der vorgelegten
Ehe-/Lebenspartnerschaftsurkunde hervorgehen.
Ggf. Bescheinigung über die Namensführung
Geht die Ehenamensbestimmung/Lebenspartnerschaftsnamensführung nicht
aus der Ehe-/Lebenspartnerschaftsurkunde hervor, ist eine Bescheinigung
über die Ehe-/Lebenspartnerschaftsnamensführung erforderlich.
Ggf. Geburtsurkunde
Diese ist vorzulegen, sofern die Ehe/Lebenspartnerschaft im Ausland
geschlossen wurde.
ggf. beeidigter Dolmetscher
Ist die erklärende Person der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig,
ist auf deren Veranlassung und deren Kosten ein Dolmetscher zu beteiligen.

Gebühren
Die Erklärung im Rahmen der Eheschließung bei gleichzeitiger
Ehenamensbestimmung ist gebührenfrei.

25,00 Euro: Namenserklärung
12,00 Euro: Bescheinigung über die Namensführung

Rechtsgrundlagen
Personenstandsgesetz (PStG) § 41 - Erklärungen zur Namensführung
von Ehegatten
(https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__41.html)
Personenstandsgesetz (PStG) § 42 Erklärungen zur Namensführung
von Lebenspartnern
(https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__42.html)
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) § 3 -
Lebenspartnerschaftsname
(https://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/__3.html)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1355 Abs. 4 - Ehename
(https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1355.html)
Personenstandsverordnung (PStV) § 46 - Familienrechtliche
Erklärungen

https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__41.html
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__42.html
https://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1355.html
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(https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/__46.html)
Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes im Land
Berlin (PStGAV Bln) § 9 - Gebührenfestsetzung
(https://gesetze.berlin.de/perma?d=jlr-PStGAVBE2019pP9)

Hinweise zur Zuständigkeit
Wirksam wird die Namenserklärung bei Entgegennahme durch das deutsche
Standesamt, bei welchem die Ehe geschlossen oder die Lebenspartnerschaft
begründet wurde und welches das Ehe-/Lebenspartnerschaftsregister führt.
Abgegeben werden kann die Erklärung auch bei dem Standesamt des Wohnsitzes.
Bei Eheschließungen im Ausland ist ebenfalls das Standesamt des Wohnsitzes
zuständig.

https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/__46.html
https://gesetze.berlin.de/perma?d=jlr-PStGAVBE2019pP9

